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Der April bringt nicht nur die bekannten Aprilscherze, son-
dern auch ernsthafte Themen und Entwicklungen in unse-
rer Gemeinde. So laufen im April die Rechnungsprüfungen 
der Finanzkommissionen und die Vorarbeiten für die Ge-
meindeversammlungen beginnen. Wie in all den Vorjahren 
bemühen wir uns, Sie zeitgerecht und umfangreich zu ori-
entieren, damit Sie Ihre Meinungsbildung machen können 
und ganz allgemein 

«mehr wissen, was in Hunzenschwil läuft.» 
 
 

Erfreulicher Baufortschritt 
 
Nachdem gefühlt lange «nichts gegangen» ist, konnte mit 
dem Aufstellen der Elementbauwände der Anbau beim Pri-
marschulhaus im Rohbau bereits fertiggestellt werden. 
Auch das «Aufrichte-Tannli» thront auf den beiden neuen 
Klassenzimmern für die Primarschule. 
 

 
   Bild vom 26. März 2026 

 
Der Fahrplan für den Innenausbau ist sportlich, damit der 
Bezug der neuen Räume auf das neue Schuljahr möglich 
wird. 
 
 

Neue Parkraumzone Korbackerweg 
 
Die Umsetzung des neuen Parkierungsreglements in Hun-
zenschwil ist auf Anfang Jahr erfolgreich gestartet worden. 
Lediglich bei der Parkraumzone Hauptstrasse hat sich eine 
kleine Verzögerung ergeben, welche demnächst noch be-
reinigt wird. 
 
Zusätzlich ist gestützt auf einen Hinweis der Repol Lenz-
burg festgestellt worden, dass die Signalisation am Ein- 
und Ausgang des Korbackerwegs mit «Parkbewilligung 
nicht gestattet», signaltechnisch nicht ausreicht. Theore-
tisch müsste jeder einzelne Parkplatz mit einem Parkschild 
versehen werden, was unnötig viele Verkehrsschilder zur 
Folge hätte.  
 

Aus diesem Grund ist eine dritte Parkraumzone «Korb-
ackerweg» geschaffen worden, welche am Zonenein- und 
Ausgang den Hinweis «Parkbewilligung nicht gestattet» 
aufweist. Die Signalisation ist erfolgt und die neue Zone di-
gital erfasst und abrufbar. 
 

 
   Bild vom 3. April 2026 

 

 Zone Korbackerweg 

Parkzeit gratis 3 Stunden 

Parkzeit maximal 24 Stunden 

Parkbewilligung 
Tag / Monat / Jahr 

nicht möglich 

Digital Parking ja 

Parkuhr nicht vorhanden 

Parkscheibe gültig (max. 3 Stunden) 

Tarif 
ab 3. Stunde: Fr. 1.00/Std. 

max. Fr. 5.00 (Preis 
Tagesparkbewilligung) 

 
Parkvorgang 
Ein Parkvorgang bedeutet eine Parkdauer bis zur maximal 
signalisierten Parkdauer: ab der ersten Minute bis 3 Stun-
den (Hauptstrasse) oder bis 24 Stunden (Gemeindegebiet 
und neu Korbackerweg). 
 
Parkbewilligung 
Eine Parkbewilligung überschreitet die maximale Park-
dauer und ist, wo nicht anders signalisiert, nur in der Zone 
Gemeindegebiet zulässig. Parkbewilligungen können für 
einen Tag (5 Franken), für einen Monat (50 Franken) oder 
für ein Jahr (500 Franken) gelöst werden, digital oder bei 
der Gemeindekanzlei. In den Parkraumzonen Haupt-
strasse und Korbackerweg kann keine Parkbewilligung er-
stellt werden. 
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Kein Fussgängerstreifen beim Denner 
 
An der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2025 ist eine 
Anfrage bezüglich Markierung eines Fussgängerstreifens 
bei der Querung Denner an der Hauptstrasse eingereicht 
worden. Der Gemeinderat hat das Anliegen entgegenge-
nommen und das Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
mit folgenden Abklärungen beauftragt: 
 
1. Markierung eines Fussgängerstreifens bei der Fuss-

gängerquerung Hauptstrasse / Denner und 
 

2. Prüfung der Installation einer Fussgängerstreifen-
Lichtsignalanlage beim «Kastanienbaum» 

 
Die abschlägige Antwort des Kantons erfolgte Mitte De-
zember mit der Begründung, dass eine Personenunterfüh-
rung eine Reihe wesentlicher Vorteile gegenüber einem 
Fussgängerstreifen, insbesondere im Hinblick auf die Si-
cherheit, biete.  
 
Die Unterführung trennt den Fussverkehr vom Strassen-
verkehr räumlich voneinander ab. Das heisst, durch die 
Trennung werden Unfälle zwischen Fussgängern und 
Fahrzeugen komplett ausgeschlossen. Fazit ist, das Que-
ren der Strasse für Fussgänger - insbesondere Kinder - ist 
via Personenunterführung am sichersten.  
 
Demgegenüber würde das Markieren eines Fussgänger-
streifens dazu verleiten / führen, dass die Unterführung aus 
bequemlichkeitsgründen (fast) nicht mehr benützt würde. 
Unter Berücksichtigung der Sachlage - insbesondere den 
sicherheitstechnischen Aspekten - konnte dem Markieren 
eines Fussgängerstreifens im Bereich Denner nicht zuge-
stimmt werden. 
 
Die Forderung nach einer Fussgängerfrequenzzählung an 
dieser Querung der Hauptstrasse wurde, auf erneute Nach-
frage des Gemeinderates, ebenfalls abgelehnt.  
 
Die Fussgängerfrequenz an einem Fussgängerstreifen 
muss ein Mindestmass aufweisen. Diese Erhebung wurde 
bei der Sanierung der Hauptstrasse gemacht und dabei 
festgestellt, dass alle bestehenden Fussgängerstreifen die-
ses Mindestmass überschreiten (Fussgängerstreifen «Sta-
tionsweg», «Kastanienbaum» und «Gebrüder Maurer Au-
tomobile»).  
 
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die Mindestfrequenz 
auch bei der Querung Denner neben der Personenunter-
führung und ohne markierten Fussgängerstreifen heute 
schon deutlich überschritten wird. 
 
Die Anfrage bezüglich Fussgängerstreifen-Lichtsignalan-
lage (FGS-LSA) beim «Kastanienbaum» wurde mit der fol-
genden Begründung ebenfalls abgelehnt: 
 
Der Einsatz ist dort sinnvoll, wo sich grosse Fussgänger- 
und Fahrzeugströme kreuzen und eine Regelung notwen-
dig wird. Damit eine Anlage sicher betrieben werden kann, 
sind mindestens 500 querende Fussgänger und mehr als 

10'000 Fahrzeuge pro Tag entscheidend. Werden die mini-
malen Fahrzeugmengen nicht erreicht, so häufen sich ins-
besondere ausserhalb der Spitzenstunden grosse Zeitlü-
cken im rollenden Verkehr. Diese können Fussgänger ver-
mehrt dazu verleiten, die Strasse bei "Rot" oder neben der 
FGS-LSA zu überqueren. Dies ist in zweifacher Hinsicht 
der Verkehrssicherheit abträglich. Einerseits können Er-
wachsene als negative Vorbilder für Kinder fungieren, an-
dererseits unterliegen sie einem stark erhöhten Unfallri-
siko. 
 
Ein Blick auf die aktuellen Verkehrsdaten zeigt, auch wenn 
diese im Innerortsbereich mit einer gewissen Unschärfe be-
haftet seien, dass die Mindestanzahl von 10'000 Fahrzeu-
gen täglich bereits überschritten wird. 
 

Online Karte Aargau, abgerufen am 03.04.2026 

 
Zu geringe Fussgängermengen wiederum erhöhen die 
Wahrscheinlichkeit, dass Fahrzeugführende auf Anlagen 
treffen, die immer "Grün" für den Fahrverkehr zeigen, und 
zwar unabhängig vom programmierten Grundzustand. 
lnfolgedessen sinkt bei ihnen unbewusst die Aufmerksam-
keit für solche Lichtsignalanlagen, weil sich die Routine ein-
stellt, immer auf "Grün" zu treffen. Steht die Anlage für 
Fahrzeugführende einmal auf "Rot", so kann dieses Routi-
neverhalten für Fussgänger fatale Folgen haben. ln der 
Psychologie bezeichnet man diesen Effekt als erwar- 
tungsgesteuerte Wahrnehmung. Weitere Untersuchungen 
zeigen, dass Kinder bis 8 Jahre in der Regel aufgrund ihrer 
entwicklungspsychologischen Kompetenzen nicht in der 
Lage sind, gleichzeitig die Anlage zu bedienen, zu be-
obachten, ob sie "Grün" erhalten und zusätzlich zu kontrol-
lieren, ob die Fahrzeuglenkenden auch wirklich anhalten. 
Alles in allem bietet im vorliegenden Fall der Einsatz einer 
FGS-LSA kein Sicherheitsgewinn gegenüber der heute be-
stehenden, vortrittsberechtigten Strassenquerungsstelle 
mit baulicher Querungshilfe sowie markiertem Fussgänger-
streifen. Ganz im Gegenteil, die erwähnten Nachteile über-
wiegen klar. Die Anordnungsgrundsätze für einen sicheren 
Betrieb sind daher nicht gegeben. 
 
Der Gemeinderat nimmt diese offensichtlich wissenschaft-
lich begründete Ansicht mit etwas Erstaunen zur Kenntnis. 
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Aufwertung Aussenanlage Waldhaus 
 
Die in die Jahre gekommenen Sitzbänke beim Waldhaus 
sind durch den Hunzenschwiler Werkdienst instand ge-
stellt, respektive komplett erneuert worden. Die Bilder la-
den zu einem Besuch der beliebten Picknick-Stelle ein. So-
fern das Waldhaus nicht besetzt ist, ist die Benutzung frei. 
Bitte beachten Sie das Hinweisschild. 
 

 
 

 
      Bilder vom 15. März 2026 zVg 

 
 

Erteilte Baubewilligungen 
 
- INHATECH GmbH; Umnutzung Lager in Büro, West-

ring 5 
- Topradökem Erdem und Luzio Romana; Sichtschutz, 

Liebeggerweg 19 
 
 

Personelles 
 
Neueintritt 
- Aline Guldimann, Gemeindeschreiberin-Stv., seit 1. 

April 2026 
 
 

Bike to work 
 
Wie bereits im letzten Jahr haben sich einige Mitarbeiter 
aus dem Team der Hunzenschwiler Verwaltung auch 2026 
für «bike to work» angemeldet. Insgesamt 8 Personen bil-
den 2 Teams, welche sich verpflichten, im Mai mit dem 

Velo zur Arbeit zu kommen. Am Ende winken in einer Ver-
losung unter allen Teams interessante Preise «rund ums 
Velo».  
 

 
 
 

Oberstufenstandort in Rupperswil 
 
Auszug aus der Medienmitteilung «Gemeinden schaffen 
Voraussetzung für zentralen Oberstufenstandort»: 
 
Die Gemeinden Rupperswil, Hunzenschwil und Schafis-
heim bringen das Projekt für einen zentralen Oberstufen-
standort in die nächste Phase. Seit den ersten Zwischen-
ergebnissen im November 2025 gingen die Arbeiten plan-
mässig voran. Als Nächstes befinden die Gemeindever-
sammlungen der drei Verbandsgemeinden über die Vor-
lage. 
 
Im Zentrum stand insbesondere die konkrete Anordnung 
am neuen Standort sowie die Ausarbeitung der Zusam-
menarbeit zwischen den Gemeinden. Die bereits im Grund-
satz favorisierte Variante «Mitte» wurde weiter ausgearbei-
tet. Sie sieht vor, den Oberstufenstandort im bestehenden 
Schul- und Verwaltungsareal in Rupperswil zu realisieren. 
 
Die Lösung baut auf den bestehenden Infrastrukturen auf 
und entwickelt diese weiter. Sie ermöglicht eine kompakte, 
funktionale Schulanlage mit Entwicklungspotenzial. Aus-
wirkungen auf das Umfeld wurden vertieft analysiert und 
werden im weiteren Projektverlauf konkretisiert. 
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Parallel dazu wurde ein Vertrag zwischen den Gemeinden 
Rupperswil, Hunzenschwil und Schafisheim erarbeitet. 
Dieser regelt die Zusammenarbeit in der Projektphase und 
legt fest, wie Aufgaben, Zuständigkeiten und Entschei-
dungsprozesse organisiert sind. «Der Vertrag schafft klare 
Verhältnisse zwischen den Gemeinden und stellt sicher, 
dass das Projekt gemeinsam und verbindlich umgesetzt 
werden kann», erklärt Patrick Sommer, Gemeinderat und 
Verbandsvorstandsmitglied der Kreisschule Lotten. 
 
Als nächster Schritt entscheiden die Stimmberechtigten der 
drei Gemeinden im Juni darüber, ob das Projekt in die 
nächste Phase überführt werden kann, mit: 
 
1. der Genehmigung des Vertrags zwischen den Ge-

meinden und 
 

2. der Bewilligung eines Verpflichtungskredits über 

697’000 Franken für die Durchführung eines Archi-

tekturwettbewerbs, weitere Planungskosten und die 

Überarbeitung der Satzungen der Kreisschule Lotten. 

«Mit diesem Entscheid wird noch kein Bau ausgelöst. Viel-
mehr wird die Grundlage geschaffen, um ein konkretes 
Projekt zu erarbeiten. Über die weiteren Schritte wird zu ei-
nem späteren Zeitpunkt erneut abgestimmt», erklärt Mi-
chael Wiederkehr, Gemeinderat von Schafisheim und Ver-
bandsvorstandspräsident der Kreisschule Lotten. 
 
Hintergrund ist der steigende Bedarf an Schulraum der 
Kreisschule Lotten. Die Prognosen zeigen, dass die Schü-
lerzahlen steigen werden und deshalb zusätzliche Klassen-
zimmer erforderlich sind. Die drei Gemeinden sind nach 
umfassenden Abklärungen zum Schluss gekommen, dass 
ein zentraler Standort langfristig die sinnvollste Lösung dar-
stellt. Für die Planung und Realisierung wird mit Gesamt-
kosten von rund 30 Millionen Franken gerechnet. 
 
Für die interessierte Bevölkerung führen die Gemeinden 
eine gemeinsame Infoveranstaltung durch. Hier besteht die 
Möglichkeit, näheres zu den einzelnen Verfahrensschritten 
zu erfahren und den Gemeinderäten und der Schulleitung 
Fragen zu stellen.  
 
Die Veranstaltung findet am 13. Mai 2026 um 19 Uhr in der 
Sporthalle Rupperswil statt. Alle Interessierten aus den Ge-
meinden Hunzenschwil, Schafisheim und Rupperswil sind 
herzlich eingeladen. 
 
 

Vergleich zwischen Budget und Rech-
nung 
 
Der Rechnungsabschluss 2025 ist deutlich besser ausge-
fallen als budgetiert. Ein Mehrjahresvergleich über die letz-
ten 12 Jahre mit dem harmonisierten Rechnungsmodell 
HRM2 zeigt auf, dass das häufig anzutreffende Ergebnis 
«Rechnung stets besser als Budget» auch gebrochen wird. 
 

Erfreulich ist, dass die Rechnung 2025 erstmals seit 4 Jah-
ren wieder positiv ausfällt. Auch die teilweise negativen 
Budgets der Jahre 2020 / 2021, sowie 2023 und 2025 soll-
ten der Vergangenheit angehören, auch wenn ab und zu 
ein Sondereffekt das Ergebnis positiv (aber auch negativ) 
beeinflussen kann. 
 
Die Budgetdisziplin ist in der Regel sehr gut und grundsätz-
lich werden Einnahmen eher konservativ, das heisst «ehr-
lich» und nicht zu hoch prognostiziert. 
 
Rechnungsabschlüsse, welche deutlich über den Budget-
werten liegen, sind genauso «schlecht» budgetiert. Die Ab-
weichungen sollten im besten Fall minimal sein. Dies ist mit 
dem Rechnungsabschluss 2025 nicht gegeben, da eine 
Abweichung 0,5 Millionen Franken eher selten ist. 
 

Jahr Budget Rechnung Abweichung 

2026 282’900   

2025 -396’100 109’029 +505’129 

2024 25’900 -18’664 -44’564 

2023 -189’500 -437’485 -247’985 

2022 19’400 -230’628 -250’028 

2021 -172’950 -175’127 -2’177 

2020 -76’950 404’937 +481’887 

2019 77’350 439’487 +362’137 

2018 17’500 532’786 +515’286 

2017 28’900 224’696 +195’796 

2016 25’750 -507’296 -533’046 

2015 118’500 -491’783 -610’283 

2014 -133’750 841’961 975’711 

 
 

Nächste Termine 
 
13. Mai Informationsanlass: «Zentraler Oberstu- 
 fenstandort»; Rupperswil 
14. Juni  Eidg. und Kant. Abstimmungen 
16. Juni. Ortsbürgergemeindeversammlung 
19. Juni Einwohnergemeindeversammlung 
20. Juni Neophytentag 
26. - 28. Juni Jugendfest 
01. August Bundesfeier 
 
 

informiert sein und bleiben 
Nutzen Sie die Informationen aus der Ge-
meinde (Nachrichten aus dem Gemeinde-
rat, amtliche Mitteilungen, Baugesuche, 
Todesfälle, etc.) per E-Mail. Tragen Sie 
Ihre Mail-Adresse auf hunzenschwil.ch ein 


